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Erklärung des Vorsitzes im �amen der Europäischen Union 
zum Prozess gegen sieben führende Vertreter der Baha'i in 

Iran 

Die EU bringt ihre tiefe Besorgnis angesichts der schweren Vorwürfe zum Ausdruck, die 
gegen sieben führende Vertreter der Bahá'i in Iran erhoben werden. Diese Personen werden 
von den iranischen Behörden seit acht Monaten ohne Anklage gefangen gehalten und 
haben während dieser Zeit keinen juristischen Beistand erhalten.  

Die EU befürchtet, dass diese führenden Vertreter der Bahá'i, die bereits derart lange ohne 
ordentliches Gerichtsverfahren inhaftiert sind, möglicherweise keinen fairen Prozess 
erhalten werden. Sie fordert daher die Islamische Republik Iran auf, unabhängige Beob-
achter zum Gerichtsverfahren zuzulassen und die gegen diese Personen vorgebrachten 
Anschuldigungen zu überdenken. 
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Die EU möchte zum Ausdruck bringen, dass sie alle Formen der Diskriminierung und 
Unterdrückung, insbesondere wenn diese gegen die Ausübung einer Religion gerichtet 
sind, entschieden ablehnt. In diesem Zusammenhang ersucht die EU die Islamische Repu-
blik Iran eindringlich, die religiösen Minderheiten in Iran zu achten und zu schützen und 
alle Gefangenen freizulassen, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugung oder der Aus-
übung ihrer Religion inhaftiert sind. 

Die Bewerberländer Türkei, Kroatien* und ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien*, die Länder des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses und potenziellen 
Bewerberländer Albanien und Montenegro und die dem Europäischen Wirtschaftsraum 
angehörenden EFTA-Länder Island, Liechtenstein und Norwegen sowie die Ukraine und 
die Republik Moldau schließen sich dieser Erklärung an. 

* Kroatien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien nehmen weiterhin am 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess teil. 

 


